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AuslBG §4 Abs1;
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AVG §60;
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VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Beh hat - entsprechend ihrer aus den §§ 58, 60 und 67 AVG er=ießenden Verp=ichtung, ihren Bescheid zureichend,

in einer einer nachprüfenden Rechtskontrolle zugänglichen Art, zu begründen - in substantieller Weise im einzelnen da

zulegen und aufzuzeigen, auf welche konkreten ökonomischen, demoskopischen oder sonstigen rechtserheblichen

Daten sie ihren Bescheid (hier: Abweisung der beantragten Beschäftigungsbewilligung iSd § 4 Abs 1 AuslBG) gründet.

Hat die Beh dieser Verp=ichtung nicht entsprochen, so vermögen die zum Teil in der Gegenschrift nachgeholten

Begründungselemente diesen Mangel nicht zu sanieren.
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